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Vorwort  
 

Für Bauprodukte werden durch natio-
nale Vorschriften und Vorschriften, 
welche aus der Verordnung (EU) Nr. 
305/2011 des europäischen Parla-
ments und des Rates vom 9. März 
2011 zur Festlegung harmonisierter 
Bedingungen für die Vermarktung von 
Bauprodukten und zur Aufhebung der 
Richtlinie 89/106/EWG des Rates 
(BauPVO) resultieren, Anforderungen 
an die Dauerhaftigkeit von Baupro-
dukten gestellt. Verantwortlich für die 
Erfüllung dieser Anforderungen ist der 
Hersteller des entsprechenden Bau-
produkts.  

Wesentliche Schritte der Produktion, 
welche die Leistungsbeständigkeit 
des Bauprodukts beeinflussen könn-
ten, müssen einer Werkseigenen Pro-
duktionskontrolle (WPK) unterliegen. 
Der Hersteller des Bauprodukts ist da-
für verantwortlich, dass eine entspre-
chende Dokumentation vorliegt und 
die zugehörigen Nachweise erbracht 
werden. Im Rahmen der Zertifizierung 
eines Bauprodukts  
 

 
 
 
muss zudem die Wirksamkeit der 
WPK im Rahmen einer Fremdüberwa-
chung durch eine dafür anerkannte o-
der notifizierte Stelle stichprobenartig 
überprüft werden.  

Um zu vermeiden, dass die Hersteller 
von Bauprodukten (Hersteller von Tra-
pezprofilen, Sandwichelementen 
usw.) regelmäßige Überwachungen 
der WPK beim Hersteller der Korrosi-
onsschutzsysteme durchführen müs-
sen sowie zur Vermeidung einer 
Mehrfachüberwachung durch die je-
weils beauftragten Zertifizierungsstel-
len der Hersteller von Bauprodukten, 
bietet die Versuchsanstalt für Stahl, 
Holz und Steine (VA) als anerkannte 
und notifizierte Stelle die Zertifizierung 
von Beschichtungswerken und deren 
Beschichtungssysteme aus einer 
Hand an. Im Rahmen dieses Zertifizie-
rungsverfahrens werden die Anforde-
rungen der einschlägigen nationalen 
und harmonisierten europäischen 
technischen Regeln sowie die der 
BauPVO berücksichtigt. Die  
 

 
 
 
Zertifizierung soll den Herstellern von 
Bauprodukten eine einfache Möglich-
keit bieten, die geforderten Nachweise 
der Dauerhaftigkeit der Korrosions-
schutzsysteme ohne Abstriche in Be-
zug auf die Qualität zu erbringen und 
den Aufwand für Hersteller der Korro-
sionsschutzsysteme und für Hersteller 
von entsprechenden Bauprodukten 
auf ein sinnvolles Maß zu begrenzen. 

Im Folgenden sind das Zertifizierungs-
verfahren, dessen Ablauf und die An-
forderungen sowie die Beziehung zwi-
schen der Zertifizierungsstelle VA und 
dem Hersteller der Korrosions-
schutzsysteme beschrieben. Das Zer-
tifizierungsprogramm bildet die 
Grundlage zur Zertifizierung von Kor-
rosionsschutzsystemen und der 
Werkseigenen Produktionskontrolle 
von Herstellern von kontinuierlich 
schmelztauchveredeltem und band-
beschichtetem Band und Blech nach 
der DIN 55634-1:2018-03 und/oder in 
Anlehnung an EN 1090. 
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1 Zertifizierungsverfahren 

1.1 Geltungsbereich und Wahl des 
Verfahrens 

Das Zertifizierungsprogramm ist so 
aufgebaut, dass eine kombinierte Zer-
tifizierung nach DIN 55634-2:2018-03 
und DIN EN 1090-4:2018 möglich ist. 
Dies ist sinnvoll, da für die Baupro-
dukte, welche aus Band und Blech ge-
fertigt werden, oftmals beide Anwen-
dungsnormen in gleichem Maße vom 
Markt angewandt werden. Die beiden 
Regelwerke sind in ihren Anforderun-
gen sehr ähnlich und ermöglichen da-
mit eine kombinierte Zertifizierung. 
Darüber hinaus bietet das Zertifizie-
rungsprogramm die Möglichkeit, das 
Brandverhalten sowie die Korrosions-
schutzklassen CPI bzw. Korrosions-
beständigkeitskategorien RC nach EN 
10169:2010+A1:2012 zu berücksichti-
gen. 

Grundsätzlich hat der Hersteller die 
Wahl, die Zertifizierung nach nur einer 
der oben genannten Normen zu bean-
tragen.  
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1.2 Zertifizierungsprozess 

Der Zertifizierungsprozess besteht 
aus den drei im Folgenden aufgeführ-
ten wesentlichen Schritten. Im Vorfeld 
ist durch den Hersteller ein schriftli-
cher Antrag auf Zertifizierung zu stel-
len, auf dessen Basis ein entspre-
chender Vertrag geschlossen wird.  

Die Grundlage des Zertifizierungspro-
zesses ist die Evaluierung, welche 
aus der Erstprüfung, Erstinspektion 
und der regelmäßigen Überwachung 
der Werkseigenen Produktionskon-
trolle des Herstellers (WPK) durch Au-
dits sowie Produktprüfungen nach 
DIN 55634-2:2018-03 besteht. Die 
Evaluierung beinhaltet  

 die vorbereitenden Tätigkeiten, um 
alle erforderlichen Informationen 
und Eingangsgrößen für den Zerti-
fizierungsprozess zu erhalten und 
die erforderlichen Schritte für Au-
dits und Prüfungen planen zu kön-
nen (Plan für die Probenentnahme, 
Auswahl von Stichprobeneinhei-
ten, Festlegung von Anforderun-
gen),die Ermittlungstätigkeit (Erst-
inspektion oder regelmäßige Über-
wachung, Probenentnahme und 

die Produktprüfung), um die benö-
tigten Informationen über die Erfül-
lung von festgelegten Anforderun-
gen zu ermitteln sowie 

 die Gegenüberstellung der Infor-
mationen und Eingangsgrößen zu 
den festgelegten Anforderungen. 

Auf Grundlage der Evaluierung wird 
eine Bewertung durchgeführt. Mit der 
Bewertung wird verifiziert, ob die Eva-
luierung und deren Ergebnisse hin-
sichtlich der Erfüllung der festgelegten 
Anforderungen geeignet, angemes-
sen und wirksam sind und ob die Er-
füllung der festgelegten Anforderun-
gen dargelegt wurde. 
Auf Basis einer durchgeführten Evalu-
ierung mit positiver Bewertung erfolgt 
eine Zertifizierung.  
Der Ablauf des Zertifizierungsprozes-
ses ist in dem nachfolgenden Ablauf-
plan schematisch dargestellt. 
 

1.3 Antrag auf Zertifizierung, An-
tragsbewertung und Vertrag  

Die Aufnahme der Tätigkeiten im Rah-
men des Zertifizierungsverfahrens 
setzt einen schriftlichen Antrag vo-
raus. Der Antrag wird auf Anfrage zur 
Verfügung gestellt. Zusammen mit 
dem Antrag sind vom Hersteller alle 
Dokumente einzureichen, die das zu 
zertifizierende Produkt vollständig und 
eindeutig identifizierbar beschreiben. 
Ein wesentlicher Bestandteil des An-
trags ist ein Nachweis über die grund-
sätzliche Eignung (Eignungsnach-
weis) des Korrosionsschutzsystems 
für die Verwendung in der vorgesehe-
nen Korrosivitätskategorie.  
Nach der Prüfung des Antrags und der 
Feststellung der Vollständigkeit der 
Unterlagen sowie der Erfüllung der 
formalen Voraussetzungen, wird der 
Zertifizierungsumfang bestimmt. An-
schließend erhält der Hersteller eine 
Kostenschätzung für das Zertifizie-
rungsverfahren auf Basis der aktuell 
gültigen Preisliste der VA. Die Kosten 
für die Zertifizierung eines Korrosions-
schutzsystems sind vom Hersteller zu 
tragen. Die Kosten sind von der Art  
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des Beschichtungssystems, dem Ap-
plikationsverfahren sowie dem Um-
fang der durchzuführenden Arbeiten 
abhängig.  
Mit oder im Anschluss an die Kosten-
schätzung wird ein Vertrag erstellt, der 
die Überwachung und Zertifizierung 
der Korrosionsschutzsysteme und der 
Herstellwerke unter Berücksichtigung 
der Anforderungen der Bauprodukten-
verordnung, der Landesbauordnun-
gen und der DIN EN ISO/IEC 17065 
regelt. Der Vertrag wird in zwei gleich-
lautenden Exemplaren in deutscher o-
der englischer Sprache erstellt. Zur In-
formation können Übersetzungen er-
stellt werden. Die Kosten für die Über-
setzung trägt der Hersteller. 
Ein Vertrag verliert seine Gültigkeit 
z.B. durch Ablauf der technischen Re-
gel oder durch Kündigung. Kündigun-
gen bedürfen der schriftlichen Form. 
Bei Bedarf kann auf der Grundlage ei-
ner Beauftragung ein Voraudit durch-
geführt werden, in dem z.B. die beson-
dere Situation des Unternehmens er-
fasst wird, um diese bei der Vorberei-
tung berücksichtigen zu können. 
 

 

1.4 Evaluierung 

1.4.1 Erstinspektion 

Die Erstinspektion im Herstellwerk 
umfasst die Überprüfung und Beurtei-
lung der für die Produktion zur Verfü-
gung stehenden Ressourcen (Räum-
lichkeiten, Personal und betriebliche 
Einrichtungen), um festzustellen, ob 
sie für die Herstellung von Beschich-
tungssystemen nach den in DIN 
55634 Teile 1 und 2 sowie EN 1090-
4:2018 festgelegten Anforderungen 
genügen. Dies umfasst insbesondere 
die Überprüfung und Beurteilung der 
Werkseigenen Produktionskontrolle.  
 

1.4.2 Regelmäßige Überwachung 

Die regelmäßige Überwachung um-
fasst die stichprobenartige Überprü-
fung und Kontrolle der WPK durch ein 
Audit im Herstellwerk sowie die Pro-
duktprüfung nach DIN 55634-2:2018-
03 an Proben, die im Rahmen des Au-
dits entnommen werden.  

1.4.3 Erstprüfung  

Unter der Erstprüfung wird eine um-
fassende Prüfung des Korrosions-
schutzsystems durch die VA verstan-
den. Im Rahmen der Erstprüfung wird 
der Eignungsnachweis überprüft. Die 
Erstprüfung wird bei neuen Produk-
ten, bei Änderung des Korrosions-
schutzsystems oder des Applikations-
verfahren oder nach Ablauf von 5 Jah-
ren erforderlich. Die Erstprüfung um-
fasst die Produktprüfung nach DIN 
55634-2:2018-03, Tabelle 1 und nach 
DIN EN 1090-4:2018, Tabelle E.9. 
Voraussetzung zur Durchführung der 
Erstprüfung ist ein durch den Herstel-
ler vorgelegter Nachweis der grund-
sätzlichen Eignung (Eignungsnach-
weis) des Beschichtungssystems für 
die Verwendung in der vorgesehenen 
Korrosivitätskategorie und für die vor-
gesehene Schutzdauer.  
Über die Erstprüfung wird ein Bericht 
erstellt. Der Bericht enthält alle Anga-
ben zur eindeutigen Identifikation des 
Beschichtungssystems sowie die er-
reichten Stufen und Klassen der Leis-
tungsmerkmale. Die Geltungsdauer 
der Erstprüfung wird in dem Bericht 
festgelegt.  
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1.4.4 Häufigkeit der Evaluierung 

Eine Erstprüfung nach DIN 55634 ist 
für Beschichtungssysteme zur Ver-
wendung in der Korrosivitätskategorie 
C2 und höher alle 5 Jahre oder bei Än-
derung des Korrosionsschutzsystems 
oder des Applikationsverfahren durch-
zuführen. Die regelmäßigen Überwa-
chungen der Werkseigenen Produkti-
onskontrolle und die Produktprüfung 
werden für Produkte zur Verwendung 
in den Korrosivitätskategorien C3 und 
höher mindestens jährlich durchge-
führt. 
Die Häufigkeit der regelmäßigen 
Überwachungen nach EN 1090-
4:2022 richtet sich nach den Vorga-
ben der EN 1090-1:2009+A1:2011 
und liegt zwischen einem und drei 
Jahren.    
 

1.4.5 Durchführung eines Audits 

Auditplan 
Vor der Durchführung eines Audits 
wird dem Hersteller ein Auditplan 
übermittelt. Ein Auditplan enthält min-
destens folgende Elemente:  

 Zeitlichen Ablauf des Audits mit 
Gliederung 

 Inhalte eines Audits 

Generell gliedert sich ein Audit wie 
folgt: 

 Einführungsgespräch mit Erläute-
rung des Ziels eines Audits 

 Abfrage allgemeiner Daten (Fir-
menkontaktdaten, Organigramm) 

 Abfrage fachspezifischer Fragen 

 Überprüfung der Werkseigenen 
Produktionskontrolle 

 Werksbegehung mit Überprüfung 
der Umsetzung der Werkseigenen 
Produktionskontrolle 

 Entnahme und Spezifikation der 
Proben für die Produktprüfung  

 Sofern Abweichungen festgestellt 
werden: Erstellung von Abwei-
chungsberichten  

 Abschlussgespräch und Unter-
zeichnung der Abweichungsbe-
richte  

 
Checkliste 
Das Audit wird anhand der Checkliste 
CL-VAS-006 durchgeführt. Die 
Checkliste wird dem Hersteller vor 
dem Audit zugesendet. Der Hersteller 
füllt die Checkliste aus und sendet 
diese zurück an die VA. Die durch den 
Hersteller vorausgefüllte Checkliste 
dient als Grundlage für das Audit. 
 
 
Prüfung umfangreicher oder nach-
gereichter Dokumente 
Umfangreiche oder nachgereichte Do-
kumente werden nach dem Audit des 
Herstellwerks innerhalb von vier Wo-
chen nach Erhalt bewertet. Die sich 
daraus ergebenden Abweichungen 
werden dem Verantwortlichen des 
Herstellwerkes unverzüglich mitge-
teilt. 
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Abweichungen 
Werden im Rahmen der Evaluierung 
Abweichungen von den technischen 
Regeln festgestellt, so wird durch den 
Auditor für jede festgestellte Abwei-
chung ein Abweichungsbericht er-
stellt. Die Abweichungen werden 
durch den Auditor nach folgenden Kri-
terien klassifiziert. 
 

Geringfügige Abweichung 

 

Abweichung von einer Normfor-
derung oder anderweitig festge-
legten Anforderung, von der 
keine Auswirkung auf das Ergeb-
nis der Konformitätsbewertung 
zu erwarten ist und die die grund-
legende Wirksamkeit des QM-
Systems nicht in Frage stellt. 
Durch die Behebung geringfügi-
ger Abweichungen wird eine Ver-
besserung der Prozesse erwar-
tet. 

Geringfügige Abweichungen 
können in terminierte Auflagen 
umgewandelt werden, die längs-
tens bis zur folgenden regelmä-
ßigen Überwachung behoben 
werden müssen. 

Bedeutende Abweichung 

 

Abweichung von einer Normfor-
derung oder anderweitig festge-
legten Anforderung, von der 
keine unmittelbare Auswirkung 
auf das Ergebnis der Konformi-
tätsbewertung zu erwarten ist 
und die die grundlegende Wirk-
samkeit des QM-Systems nicht 
in Frage stellt. 

Die Umsetzung einer geeigneten 
Korrekturmaßnahme ist Voraus-
setzung für die Erteilung oder die 
Bestätigung der Aufrechterhal-
tung der Zertifizierung. 

Die Zeit zur Umsetzung der Kor-
rekturmaßnahme beträgt max. 2 
Monate (in begründeten Ausnah-
mefällen und bei Erstzertifizie-
rung 4 Monate). Sollte nach die-
ser Frist die Abweichung noch 
nicht behoben worden sein, 
kommt es zur Aussetzung der 
Zertifizierung. Sollte nur ein spe-
zieller Bereich der Zertifizierung 
betroffen sein, kann es vorbe-
haltlich nur zu einer Teilausset-
zung führen. 

Gravierende Abweichung 

 

Abweichung von einer Normfor-
derung oder anderweitig festge-
legten Anforderung, die ein fal-
sches Ergebnis der Konformi-
tätsbewertung verursacht bzw. 
verursachen kann. Abweichung, 
die die grundlegende Wirksam-
keit des QM-Systems in Frage 
stellt. Wiederholtes Auftreten ei-
ner bedeutenden Abweichung 
zur gleichen Normforderung. Die 
Umsetzung einer geeigneten 
Korrekturmaßnahme ist Voraus-
setzung für die Erteilung bzw. die 
Bestätigung der Aufrechterhal-
tung der Zertifizierung. Bei der 
Erstzertifizierung beträgt die Frist 
zur Beseitigung der Abweichung 
unverändert 4 Monate, da noch 
kein Zertifikat erteilt wurde. 

Bei einer bereits erteilten Zertifi-
zierung müssen ggf. Sofortmaß-
nahmen in einem Zeitraum deut-
lich < 2 Monate ergriffen und 
nachgewiesen werden. Die Fris-
ten werden je nach Bedeutung 
der Abweichung durch den Be-
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gutachter festgelegt. Es ist fest-
zustellen, ob bereits Produkte 
aufgrund der festgestellten Ab-
weichung unberechtigter Weise 
mit dem CE-Kennzeichen ge-
kennzeichnet wurden und ob 
diese Produkte aus dem Verkehr 
gezogen und die CE-Kennzeich-
nung entfernt werden muss. 
Kann die Abweichung nicht un-
mittelbar behoben werden, wird 
die Zertifizierung um die betroffe-
nen Bereiche eingeschränkt oder 
die Zertifizierung ggf. zeitweilig 
ausgesetzt 

 
Der Auditor legt fest, ob zum Nach-
weis der Behebung der Abweichung 
eine Nachprüfung durch ein Audit im 
Herstellwerk erfolgen muss oder ob 
die Abweichung durch die Vorlage ge-
eigneter Dokumente erfolgen kann. 
Für jede Abweichung wird entspre-
chend ihrer Klassifizierung eine Frist 
für die Behebung der Abweichung ein-
geräumt. 

 Der Auditor prüft die vorgeschlagene 
Korrekturmaßnahme hinsichtlich der 
Eignung und bestätigt die Eignung mit 
seiner Unterschrift. Je nach Komplexi-
tät der Abweichung können der Vor-
schlag der vorgesehenen Korrektur-
maßnahmen und deren Prüfung bis zu 
zwei Wochen nach dem Audit auf 
schriftlichem Wege erfolgen. Dies hat 
keine Auswirkung auf die gesetzten 
Fristen. Nach Durchführung der ge-
eigneten Korrekturmaßnahme sendet 
der Verantwortliche des Herstellwer-

kes fristgerecht den Abweichungsbe-
richt mit der beschriebenen Korrektur-
maßnahme und die für die Prüfung der 
Behebung der Abweichung erforderli-
chen Unterlagen an den Auditor.  
Der Auditor evaluiert die Wirksamkeit 
der Korrekturmaßnahme und bestätigt 
seine Entscheidung durch Unter-
schrift.  
Für den Fall, dass die Abweichung 
noch nicht behoben ist, sendet der Au-
ditor einen neuen Abweichungsbericht 
an den Verantwortlichen des Herstell-
werkes. 
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Probenahme 
Die Probe, die entnommen wird, hat 
eine Größe von 400mm x Coilbreite. 
Es werden von jedem Beschichtungs-
system Proben von drei verschiede-
nen Chargen, die jeweils den Farbton 
hell, mittel/metallic und dunkel abde-
cken. Bei der regelmäßigen Überwa-
chung wird eine Probe von jeder 
Charge entnommen, während bei der 
Erstprüfung zwei Proben von jeder 
Charge entnommen werden. 
Die entnommenen Proben werden mit 
den wesentlichen Identifikationsmerk-
malen in einer Entnahmebescheini-
gung erfasst. Der Verantwortliche des 
Herstellwerkes bestätigt die Richtig-
keit der Identifikationsmerkmale durch 
Unterschrift und erhält eine Kopie der 
Entnahmebescheinigung. 

Die Evaluierung der Prüfergebnisse 
erfolgt durch den Auditor innerhalb  
von vier Wochen nach Erhalt der Prü-
fergebnisse.  
 
Die sich daraus ergebenden Abwei-
chungen von den technischen Regeln 
werden dem Verantwortlichen des 
Herstellwerkes unverzüglich mitge-
teilt. 
 

Bericht 
Über jedes durchgeführte Audit wird 
durch die VA ein Bericht erstellt.  
In diesem Bericht werden die Ergeb-
nisse eines Audits und/oder der Pro-
duktprüfung mit Bezug auf die techni-
schen Regeln und die Erfüllung der 
Anforderungen dargestellt. Eine Liste 
der festgestellten Abweichungen und 
evtl. die Behebung der Abweichungen 
werden im Bericht festgehalten. Im 
Abschnitt „Zusammenfassung“ wird 
eine Empfehlung zur Zertifizierung 
ausgesprochen. Die Zertifizierungs-
entscheidung durch die VA wird eben-
falls in dem Abschnitt „Zusammenfas-
sung“ dokumentiert.  
Die Erstellung des Berichtes erfolgt 
spätestens  

 4 Monate nach dem Audit mit kei-
nen oder geringen Abweichungen,  

 4 Monate nach der längsten Frist 
für bedeutende oder gravierende 
Abweichungen bzw.  

 4 Monate nach der Produktprü-
fung, falls Produktprüfungen 
durchzuführen sind.  

Die Berichte werden in digitaler Form 
an den Hersteller versendet.   

file://///sccfs.scc.kit.edu/oe/vaka/vas/2.%20QM/2.3.%20Vorlagen/Probenmanagement/Entnahmebescheinigung.doc
file://///sccfs.scc.kit.edu/oe/vaka/vas/2.%20QM/2.3.%20Vorlagen/Probenmanagement/Entnahmebescheinigung.doc
file://///sccfs.scc.kit.edu/oe/vaka/vas/2.%20QM/2.3.%20Vorlagen/Probenmanagement/Entnahmebescheinigung.doc
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1.5 Zertifizierung 

1.5.1 Bewertung und Zertifizie-
rungsentscheidung 

Bevor eine Zertifizierung ausgespro-
chen werden kann, muss eine objektiv 
nachvollziehbare und dokumentierte 
Zertifizierungsentscheidung getroffen 
werden. Diese basiert auf der durch-
geführten Erstinspektion oder einer 
regelmäßigen Überwachung inklusive 
der Produktprüfung sowie der Erstprü-
fung. Dazu wird die Evaluierung hin-
sichtlich der Eignung, Angemessen-
heit und Wirksamkeit bewertet. Wei-
terhin erfolgt eine Bewertung der Er-
gebnisse hinsichtlich der Erfüllung der 
an das Produkt / die Werkseigene Pro-
duktionskontrolle festgelegten Anfor-
derungen. 
Die Entscheidung zur Zertifizierung 
wird im dafür vorgesehenen Feld im 
Bericht mit Unterschrift bestätigt. Bei 
einer negativen Entscheidung wird zu-
sätzlich eine Begründung angegeben.   
 

1.5.2 Aussprache der Zertifizie-
rung 

Bei einer positiven Bewertung wird 
durch die Ausstellung eines Zertifika-
tes die Zertifizierung ausgesprochen. 

Das Zertifikat wird in deutscher Spra-
che und auf Anfrage in englischer 
Sprache erstellt und hat eine Gel-
tungsdauer von 5 Jahren jedoch 
höchstens bis zum Ablauf der Erstprü-
fung. Maßgebend ist das Zertifikat in 
deutscher Sprache.  

Das Zertifikat enthält mindestens die 
nach DIN 55634-2:2018-03 geforder-
ten Angaben sowie ein Verweis auf 
die Erfüllung der Anforderungen der 
Werkseigene Produktionskontrolle zur 
Verwendung der Coils zur Fertigung 
von Produkten nach EN 1090 Teil 2 
bzw. Teil 4. Zusätzlich können Klas-
sen für das Brandverhalten nach DIN 
EN 13501-1 und Korrosionsschutz-
klassen CPI bzw. Korrosionsbestän-
digkeitskategorie RC nach DIN EN 
10169:2010+A1:2012 in das Zertifikat 
aufgenommen werden. 
  

1.5.3 Veröffentlichung des Zertifi-
kates  

Die Zertifizierung wird auf der Home-
page der Versuchsanstalt in einem 
Verzeichnis veröffentlicht. Das Ver-
zeichnis enthält: 

 Name und Anschrift des Herstel-
lers 

 Bezeichnung des zertifizierten Be-
schichtungssystems 

 Nennschichtdicke des zertifizierten 
Beschichtungssystems 

 Geltungsdauer der Erstprüfung  

 Geltungsdauer des Zertifikats 

 Korrosivitätskategorie und Schutz-
dauer  
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1.5.4 Aufrechterhaltung der Zertifi-
zierung bei Änderung der Vo-
raussetzungen 

Der Hersteller muss die VA über Än-
derungen der Voraussetzungen der 
Zertifizierung informieren. Zur Ände-
rung der Voraussetzung in Bezug auf 
die Aufrechterhaltung von Zertifikaten 
zählen unter anderem: 

 Änderungen bezüglich Design o-
der Spezifikation des zertifizierten 
Korrosionsschutzsystems 

 Änderungen der zugrundeliegen-
den technischen Regel 

 Änderungen in der Eigentümer-, 
Organisations- oder Personal-
struktur 

 Wesentliche Änderungen im Her-
stellungsprozess 

 Wesentliche Änderungen in der 
Werkseigenen Produktionskon-
trolle 

 Andere – vergleichbare – Änderun-
gen, die Einfluss auf die Herstel-
lung und Produktsicherheit haben 
können 

Die Änderungen werden durch die VA 
geprüft und die erforderlichen Maß-
nahmen festgelegt. Die Maßnahmen 
können unter anderem sein: 

 Aufrechterhaltung der Zertifizie-
rung auf Grund von Überprüfung 
objektiver Nachweise 

 Sonderinspektion / Produktprüfung 

 Aussetzung der Zertifizierung 

1.5.5 Ergänzung / Änderung der 
Zertifikate 

Bei Ergänzung und Änderung von 
Zertifikaten muss das vorhandene 
Zertifikat ersetzt werden. Hierzu ist 
das vorhandene Zertifikat an die VA 
zurückzusenden. Die VA versieht das 
Zertifikat mit einem Ungültigkeitsver-
merk mit Angabe des Datums des Ein-
tritts der Ungültigkeit. Die VA stellt ein 
ergänztes / geändertes Zertifikat aus.  
Geltungsdauer des geänderten Zertifi-
kats kann neu festgelegt werden, darf 
jedoch ein Jahr nicht überschreiten. 
Der Hersteller erhält das ungültige 
Zertifikat zusammen mit dem neuen 
Zertifikat zurück. Gründe für eine Er-
gänzung oder Änderung können sein: 

 Erweiterung/Verringerung des Pro-
duktspektrums 

 Änderung der technischen Spezifi-
kation 

 Entzug von Teilen der Zertifizie-
rung  
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1.5.6 Entzug von Zertifikaten  

Bei Auftreten von wiederholten oder 
gravierenden Unregelmäßigkeiten, 
mit der Folge, dass die Konformität 
des Produktes / der werkseigenen  
 
Produktionskontrolle mit den Bestim-
mungen der technischen Regel nicht 
mehr sichergestellt ist oder bei Zah-
lungsverzug, ist die VA dazu berech-
tigt, das Zertifikat zurückzuziehen. 
Weitere Details werden im Zertifizie-
rungsvertrag geregelt. 
 

1.5.7 Aussetzung der Zertifizie-
rung 

 Die Zertifizierung wird ausgesetzt, 
wenn die regelmäßige Überwachung 
des Werkes und der Werkseigenen 
Produktionskontrolle oder die Pro-
duktprüfung im vorgegebenen Zeitin-
tervall, z.B. auf Grund von Aussetzung 
der Produktion, nicht durchgeführt 
werden können. Die Aussetzung der 
Zertifizierung kann erst aufgehoben 
werden, wenn mindestens ein Audit 
des Werkes und der Werkseigenen 
Produktionskontrolle nach der Ausset-
zung stattgefunden hat. Dem Herstel-

ler ist es untersagt, Produkte, die wäh-
rend der Aussetzung der Zertifizierung 
hergestellt wurden, mit einem Verweis 
auf die Zertifizierung zu kennzeich-
nen. Dies betrifft jedoch nicht den vor 
der Aussetzung produzierten Lager-
bestand.  
Die Aussetzung der Zertifizierung 
kann der Hersteller schriftlich bei der 
VA beantragen. Hierin müssen der 
Grund sowie die voraussichtliche 
Dauer der Aussetzung aufgeführt 
sein. Ebenso muss sich der Hersteller 
dazu verpflichten, rechtzeitig vor Wie-
deraufnahme der Produktion mit der 
VA in Kontakt zu treten. Eine Ausset-
zung seitens der VA ist z.B. bei Nicht-
erfüllung von vertraglichen Bedingun-
gen (wie bei Zahlungsverzug oder 
wiederholte Ablehnung eines Auditter-
mins) möglich.  
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1.6 Veröffentlichung, Werbung  

Der Hersteller ist berechtigt, in seinen 
Geschäftspapieren sowie auf dem 
Produkt, dessen Verpackung, den 
kommerziellen Begleitpapieren, auf 
den zugehörigen Prüfbescheinigun-
gen und Lieferscheinen, im Internet o-
der anderen Kommunikationsmedien 
auf die Zertifizierung hinzuweisen. Der 
Text des Hinweises darf sich nur auf 
das zertifizierte Beschichtungssystem 
und Herstellwerk beziehen. Der Zu-
sammenhang zwischen dem spezifi-
schen Produkt und dem Verweis muss 
unmittelbar erkennbar sein.  
Ein Verweis auf die Zertifizierung darf 
jedoch nicht auf einem Produkt ange-
bracht oder in einer Weise verwendet 
werden, dass der Anschein erweckt 
werden könnte, dass es sich auf die 
Konformität oder Übereinstimmung ei-
nes Produktes bezieht. Die Rechte 
und Pflichten zum Anbringen der er-
forderlichen Konformitätszeichen oder 
Übereinstimmungszeichen bleiben 
unberührt. 
Ein Verweis auf die Zertifizierung ist 
auf den Geltungsbereich der Zertifizie-
rung zu beschränken. Hierzu ist es 
insbesondere notwendig, dass das 

zertifizierte Produkt explizit genannt 
wird. Dies ist zur Vermeidung des An-
scheins eines irreführenden Bezugs 
auf nicht zertifizierte Produkte zwin-
gend erforderlich. 
Eine Verwendung der Zertifizierung, 
die die VA in Misskredit bringen 
könnte, sowie Äußerungen über die 
Zertifizierung, die als irreführend oder 
unberechtigt betrachtet werden könn-
ten, sind nicht zulässig.  
Das Recht auf Nutzung der Zertifizie-
rung erlischt automatisch mit dem Ab-
lauf des Gültigkeitsdatums der Zertifi-
zierung, ebenso nach Aussetzung o-
der Entzug der Zertifizierung. In die-
sen Fällen darf der Hersteller noch 
vorhandene Dokumente, Unterlagen 
usw., die mit dem Verweis auf die Zer-
tifizierung versehen sind, ab dem Da-
tum des Erlöschens nicht mehr ver-
wenden. In elektronischen Medien (In-
ternet, Kommunikationsmedien, usw.) 
sind die Verweise auf die Zertifizie-
rung zu entfernen. Die Verweise auf 
den Produkten selbst, die im Zeitraum 
der Geltung der Zertifizierung ange-
bracht wurden, sind davon unberührt. 
Auf Anfrage ist Dritten das Produkt-
zertifikat offen zu legen.  

Zertifikate dürfen vom Hersteller nur 
ungekürzt an Dritte weitergegeben  
werden. 
Berichte der VA dürfen vom Hersteller 
nur ungekürzt an Dritte weitergegeben 
werden. Eine Weitergabe in Auszügen 
bedarf einer schriftlichen Genehmi-
gung der VA. 
Die VA ist berechtigt Informationen  
bezüglich der Gültigkeit ausgestellter 
Zertifikate unter Angabe des Herstel-
lers, der Zertifikatsnummer und des 
Korrosionsschutzsystems zu veröf-
fentlichen. 
 

1.7 Aufzeichnungen  

Im Rahmen der Zertifizierung angefer-
tigten Aufzeichnungen, Anträge, 
Checklisten, Berichte, Zertifikate usw. 
sowie Aufzeichnungen des Herstellers 
über die werkseigene Produktions-
kontrolle und Ergebnisse dieser sind 
für eine Dauer von mindestens fünf 
Jahren aufzubewahren.  
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2 Technische Anforderungen 

2.1 Eignungsnachweis  

Für jedes zu zertifizierende Korrosi-
onsschutzsystem ist durch den Her-
steller ein Nachweis über die grund-
sätzliche Eignung des Korrosions-
schutzsystems für die Verwendung in 
der vorgesehenen Korrosivitätskate-
gorie und für die vorgesehene Schutz-
dauer vorzulegen. Hierfür sind die DIN 
55634-1:2018-03, Abschnitt 5, die DIN 
55634-2:2018-03, Abschnitt 4.3.4 und 
die DIN EN 1090-4:2018, Anhang 
E.2.3.2 anzuwenden. 
Das Nachweisdokument muss eine 
eindeutige Definition des Beschich-
tungssystems enthalten, die mindes-
tens folgende Elemente enthält: 

 Auflagenmasse und Typ des Me-
tallüberzugs 

 Evtl. Passivierung oder Nachbe-
handlung des Metallüberzugs so-
wie die dazu verwendeten Pro-
dukte 

 Vorbehandlungsschritte und ver-
wendete Produkte 

 Anzahl der Schichten, Bindemittel-
typ und die Nenndicke der einzel-
nen Schichten 

 Hersteller der Beschichtungsstoffe 

 Prüfergebnisse und die Bewertung 
der Prüfergebnisse 

 Vorgesehene Korrosivitätskatego-
rie und die erwartete Schutzdauer 

 Falls beantragt, die Baustoffklasse 
bzw. die Klasse des Brandverhal-
tens. Die Baustoffklasse bzw. die 
Klasse des Brandverhaltens kann 
nur dann in der Zertifizierung be-
rücksichtigt werden, wenn  

o die Prüfungen und Klassifizie-
rung durch eine hierfür notifi-
zierte oder bauaufsichtlich an-
erkannte Stelle erfolgt sind oder  

o für das Beschichtungssystem 
ein Entscheid der Europäischen 
Kommission vorliegt. 

 Falls beantragt, die Korrosions-
schutzklassen CPI bzw. Korrosi-
onsbeständigkeitskategorie RC 
nach DIN EN 
10169:2010+A1:2012 

 

Ergänzende Regelungen für die 
maximal zulässige Schichtdicke: 

Die gemessene Schichtdicke der or-
ganischen Beschichtung der Proben 
für den Eignungsnachweis soll die 
Nennschichtdicke nicht überschreiten. 
Überschreitet der Mittelwert der ge-
messene Schichtdicke des Beschich-
tungssystems die Nennschichtdicke, 
so ist die Mindestschichtdicke des Be-
schichtungssystems für die Fertigung 
um entsprechenden Betrag zu erhö-
hen. 
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2.2 WPK 

Für die Einrichtung und Durchführung 
der WPK finden die Normen EN 1090-
1:2009+A1:2011, EN 1090-2:2018, 
EN 1090-4:2018, DIN 55634-1:2018-
03 und 55634-2:2018-03 Anwendung. 
Soweit die Korrosionsschutzklassen 
CPI bzw. Korrosionsbeständigkeitska-
tegorie RC nach EN 
10169:2010+A1:2012 in der Zertifizie-
rung berücksichtigt werden sollen, 
sind die in EN 10169:2010+A1:2012 
genannten Prüfungen in der Werksei-
gene Produktionskontrolle zu berück-
sichtigen.  

Die Ergebnisse der Werkseigenen 
Produktionskontrolle sind zu doku-
mentieren und nach Maßgabe der VA 
auszuwerten, mindestens 5 Jahre auf-
zubewahren und auf Verlangen der 
VA vorzulegen.  

Ergänzende Regelungen zur Über-
prüfung der Auflagenmasse des 
Metallüberzugs: 

Die Messung der Auflagenmasse 
kann nach einem werksinternen Ver-
fahren des Herstellers erfolgen. Vo-
raussetzung für das werksinterne Ver-
fahren ist eine ausreichende Validie-
rung. Eine stichprobenartige Überprü-
fung der Auflagenmasse von mindes-
tens 1 % bezogen auf die Anzahl der 
Prüfeinheiten (Muttercoils) ist nach 
dem gravimetrischen Verfahren nach 
DIN EN 10346 durchzuführen. 
Liegt ein Mittelwert aus einer Dreiflä-
chenprobe der Auflagenmasse unter-
halb der Anforderungen, so ist die Ve-
rifizierung des werksinternen Verfah-
rens in Frage zu stellen. Es sind ge-
eignete Maßnahmen zu ergreifen, die 
zumindest eine statistische Auswer-
tung der Prüfergebnisse zu beinhalten 
hat.  

Ergänzende Regelungen zur Über-
prüfung der Haftfestigkeit des Me-
tallüberzugs: 

Die Haftfestigkeit des Metallüberzugs 
ist an jeder Prüfeinheit nach DIN EN 
10346 zu überprüfen. Die Überprü-
fung kann nach einer mit der VA abge-
stimmten werksinternen Methode 
durchgeführt werden.  
In Schiedsfällen ist eine Biegeprüfung 
nach DIN EN ISO 7438 oder DIN EN 
13523-7 mit einem Klebebandabriss 
nach DIN EN 13523-7 durchzuführen. 
Bei allen Erzeugnissen darf eine Um-
biegung mit einer Zwischenlage 
(1 x T) nicht zum Verlust der Haftfes-
tigkeit führen. 
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3 Beschwerden und Einsprüche 
Dritter bzgl. des Zertifikatsin-
habers 

Beanstandungen und Beschwerden 
Dritter bezüglich des Herstellers (Zer-
tifikatsinhaber) bedürfen der Schrift-
form. Beschwerden müssen nachvoll-
ziehbar und konkret formuliert sein. 
Eingehende Beschwerden werden an 
den zuständigen Leiter der Zertifizie-
rungsstelle der VA und die QM-Stelle 
der VA weitergeleitet. 

Nach dem Eingang einer Beschwerde 
wird der Zertifikatsinhaber durch die 
VA zum Sachverhalt angefragt und 
zur Stellungnahme aufgefordert. So-
wohl die Beschwerdequelle als auch 
Informationen vom Hersteller werden 
vertraulich behandelt.  
Die Nachverfolgung von Beschwer-
den kann unter anderem auf folgende 
Arten (ggf. auch Kombinationen meh-
rerer Punkte) erfolgen: 

 Ausräumung von Missverständnis-
sen unter Einbeziehung des Zerti-
fikatinhabers und des Beschwer-
deführers 

 Schriftliche Aufforderung an den 
Zertifikatsinhaber, die bestehen-
den Mängel umgehend unter Be-
rücksichtigung einer angemesse-
nen Frist zu beheben 

 Durchführung eines Sonderaudits 

 Entzug des Zertifikats 

 Einschalten der zuständigen Auf-
sichtsbehörden bei missbräuchli-
cher Benutzung von Zertifikaten 
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4 Aufrechterhaltung und Verbes-
serung des Zertifizierungspro-
gramms 

Die VA unterhält einen Ausschuss, 
der regelmäßig die Durchführung des 
Zertifizierungsprogramms bewertet, 
um die Gültigkeit und verbesserungs-
würdige Aspekte zu identifizieren. 
Dazu werden Rückmeldungen seitens 
der interessierten Kreise berücksich-
tigt. Ebenso werden die Normen, die 
dem Zertifizierungsprogramm zu 
Grunde liegen, regelmäßig auf ihre 
Aktualität geprüft. Sofern Änderungen 
in den relevanten Dokumenten auftre-
ten, verfügt der Ausschuss über ein 
Verfahren, um die Änderungen in die-
ses Programm zu übernehmen.    
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5  Aufgaben der Versuchsanstalt 

Die VA führt die Erstinspektion, die 
Erstprüfung, die regelmäßige Überwa-
chung, die Produktprüfung und die 
Bewertung durch. Diese dokumentiert 
sie in Berichten. Die VA führt die Zer-
tifizierung durch. Die Zertifizierung be-
inhaltet eine Ausstellung, gegebenen-
falls die Änderung, Aussetzung oder 
Zurückziehung eines Zertifikats. 

6 Aufgaben des Herstellers 

Der Hersteller muss durch seine lau-
fende, dokumentierte Werkseigene 
Produktionskontrolle sicherstellen, 
dass die von ihm hergestellten Korro 
sionsschutzsysteme konform den An-
forderungen nach EN1090-
1:2009+A1:2011 bzw. nach DIN 
55634 und diesem Zertifizierungspro-
gramm sind. Dabei hat der Hersteller 
sämtliche für das Produkt betreffend  

en geltenden nationalen Vorschriften, 
Gesetze, Normen und Regelungen 
des Landes zu beachten, innerhalb  
dessen Grenzen das Produkt in Ver-
kehr gebracht werden soll.

Die Werkseigene Produktionskon-
trolle ist zu dokumentieren, zu bewer-
ten und die Bewertung ist der VA vor-
zuweisen. Die Dokumentation zur Be-
wertung der Werkseigenen Produkti-
onskontrolle ist entsprechend der im 
Rahmen der Werkseigenen Produkti-
onskontrolle nach DIN EN 1090-
1:2009+A1:2011 bzw. DIN 55634 fest-
gelegten Dauer jedoch mindestens für 
eine Dauer von 5 Jahren aufzube-
wahre 
Der Hersteller muss Änderungen be-
züglich der Spezifikationen des Pro-
duktes die ihn betreffen unverzüglich 
und schriftlich der VA mitteilen. 
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7 Vertraulichkeit und Unpartei-
lichkeit 

Die grundsätzlichen Regelungen und 
Verfahren, nach denen die VA arbei-
tet, sind unparteiisch und nichtdiskri-
minierend. Unabhängig von der 
Größe des Kunden, der Mitgliedschaft 
in einer Vereinigung oder Gruppe so-
wie unabhängig von der Anzahl be-
reits durchgeführter Zertifizierungen 
werden diese Dienstleistungen allen 
Herstellern in gleicher Weise gewährt. 
Die Anforderungen und die Bewer-
tung, sowie die Zertifizierungsent-
scheidung sind auf solche Inhalte be-
schränkt, die sich ausdrücklich auf 
den Geltungsbereich der Zertifizie-
rung beziehen. 

Das Personal der VA ist zur Vertrau-
lichkeit gegenüber Dritten verpflichtet. 
Auskünfte über den Inhalt des Zertifi-
zierungsvertrags und die bei dessen 
Durchführung erhaltenen Ergebnisse 
dürfen mit Ausnahme der in diesem 
Zertifizierungsprogramm und in dem 
mit dem Hersteller abgeschlossenen 
Vertrag festgelegten Berichterstattung 
und Auskunftspflicht nur mit Zustim-
mung des Herstellers erteilt werden.  
 
Das gilt nicht für Auskunftsersuchen 
von Gerichten oder Behörden in den 
durch Rechtsvorschriften vorgesehe-
nen Fällen. 

8 Kostenregelung 

Die Vergütung für die Erstinspektion 
des Werks und der werkseigenen Pro-
duktionskontrolle, die regelmäßige 
Überwachung, die Erstprüfung und 
die Produktprüfung, Beurteilung und 
Evaluierung der werkseigenen Pro-
duktionskontrolle einschließlich evtl. 
erforderlicher Sonderaudits, die Er-
stellung der erforderlichen Berichte 
und für die Ausstellung des Zertifikats 
sowie Reisekosten richtet sich nach 
den jeweils gültigen Kostensätzen der 
VA. Die Abrechnung erfolgt in jedem 
Fall nach Aufwand. Kostenschuldner 
ist in jedem Fall der Hersteller. 
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9 Glossar 

In den Normenreihen DIN EN 1090, 
DIN 55634 sowie den maßgebenden 
Normen für die Durchführung von Zer-
tifizierungen werden zum Teil für glei-
che Elemente unterschiedliche Be-
griffe oder gleiche Begriffe für unter-
schiedliche Elemente verwendet. Um 
trotz unterschiedlicher Definitionen in 
verschiedenen Normen im Konsens 
zu sein, werden die in diesem Zertifi-
zierungsprogramm verwendeten Be-
griffe festgelegt.  
 
Eignungsnachweis  
Ein Dokument, in dem die Eignung ei-
nes Korrosionsschutzsystems für eine 
Korrosivitätskategorie und Schutz-
dauer sowie für weitere Stufen und 
Klassen, soweit relevant, überprüft 
und belegt werden. Der Eignungs-
nachweis wird durch den Hersteller o-
der einem von ihm Beauftragten er-
stellt.  
In DIN EN 1090-4:2018 wird der Eig-
nungsnachweis in Abschnitt E.2.3.2 
als „Typprüfung“ bezeichnet und bein-
haltet die „Untersuchung der Eignung 
(Erstprüfung)“ nach Abschnitt E.2.2. 

Erstprüfung 
Nach diesem Zertifizierungspro-
gramm und der DIN 55634-2:2018-03 
wird unter der Erstprüfung eine umfas-
sende Prüfung des Korrosions-
schutzsystems durch die Zertifizie-
rungsstelle verstanden. Im Rahmen 
der Erstprüfung wird der Eignungs-
nachweis überprüft. Die Erstprüfung 
wird alle 5 Jahre oder bei Änderung 
des Korrosionsschutzsystems oder 
des Applikationsverfahren durchge-
führt. 
 
Hersteller 
Als Hersteller wird in diesem Zertifizie-
rungsprogramm die Organisation ver-
standen, die das Korrosions-
schutzsystem herstellt. Es wird davon 
ausgegangen, dass der Hersteller 
gleichzeitig auch der Antragsteller ist. 
Entsprechend den Definitionen in DIN 
55634-1:2018-03 und DIN 55634-
2:2018-03 ist der Hersteller hier so-
wohl Bandbeschichter als auch An-
tragsteller.  
 

Herstellwerk 
Betrieb, in welchem die Applikation 
des Korrosionsschutzsystems 
(Schmelztauchveredeln und/oder 
Bandbeschichten) erfolgt.  
 
ITT (initial type testing) 
In DIN EN 1090-1:2009+A1:2011 ist 
die ITT eine englischsprachige Abkür-
zung für den Begriff „Erstprüfung“.  
Für weitere Details siehe Erstprüfung. 
Nach DIN EN 1090-1:2009+A1:2011 
ist die Erstprüfung (auch ITT, Iinitial 
Type Testing genannt) durch den Her-
steller durchzuführen, um die Leis-
tungsmerkmale eines Produktes zu 
bestimmen und den Nachweis zu er-
bringen, dass der Hersteller über die 
Voraussetzungen verfügt, um das 
Produkt normkonform zu fertigen. Die 
Bedeutung des Begriffs „Erstprüfung“ 
nach DIN EN 1090-1:2009+A1:2011 
entspricht im Wesentlichen dem Be-
griff „Eignungsnachweis“ in diesem 
Zertifizierungsprogramm.  
In DIN EN 1090-4:2018 wird der Be-
griff „Erstprüfung“ als Synonym für 
„Eignungsnachweis“ verwendet. 
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Produktprüfung 
Prüfungen an Korrosionsschutzsyste-
men durch die VA.  
 
VA 
Abkürzung für KIT Stahl- und Leicht-
bau, Versuchsanstalt für Stahl, Holz 
und Steine.  
Die VA ist die Zertifizierungsstelle im 
Sinne der DIN 55634-2:2018-03 und 
führt alle Tätigkeiten nach den maß-
gebenden Normen im Zusammen-
hang mit der Zertifizierung durch.  
 
Werkseigene Produktionskontrolle 
(WPK) 
Ein durch schriftliche Anweisungen 
dokumentiertes internes Kontrollsys-
tem zur Prüfung der Konformität, wel-
ches regelmäßige Kontrollen und Prü-
fungen und die daraus resultierenden 
Maßnahmen umfasst. Die wesentliche 
Aufgabe der Werkseigenen Produkti-
onskontrolle ist sicherzustellen, dass 
die in den Verkehr gebrachten Korro-
sionsschutzsysteme den Anforderun-
gen und den erklärten Eigenschaften 
entsprechen.   
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